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RS OGH 1924/06/18 Prä103/24
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1924

Rechtssatz

(Zum EBR und IÜG 1892) Ist ein Ersatz nach Maßgabe des gemeinen Wertes oder des Handelswertes, den ein Gut in

einem ver:ossenen Zeitpunkte hatte, gerichtliche festzusetzen, so ist die zwischen diesem und dem Zeitpunkte der

gerichtlichen Feststellung des Ersatzbetrages, das ist der Urteilsfällung erster Instanz, in der in Betracht kommenden

Währung eingetretene Wertänderung zu berücksichtigen.
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